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Mitteilungsblatt 
der Gemeinde Giffers 

Ausgabe 
Nr. 165 

vom 
19.03.2026 

 

 
Aufnahme von ca. 1983/1984 

Einladung zur Gemeindeversammlung 

vom Freitag, 24. April 2026, um 20.00 Uhr 
im Gasthof „zum Roten Kreuz“ 

Die Traktanden zur Gemeindeversammlung sind auf Seite 5 abgebildet. 

Der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung freuen sich auf eine rege Teilnahme. 

 

Verzicht auf den Abdruck von umfangreichen Unterlagen 

Um zumindest einen kleinen Beitrag zum Erhalt unserer Natur zu leisten, verzichtet 
der Gemeinderat auf den Abdruck von umfangreichen Unterlagen. Sämtliche für die 
Gemeindeversammlung massgebenden Dokumente können über den nebenstehen-
den QR-Code respektive über die Website (https://www.giffers.ch/sitzung/7244768) 
eingesehen oder bei der Gemeindeverwaltung in Papierform einverlangt werden.  
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…aus dem Gemeindehaus 

 
Liebi Gǜfferschnerinne u Gǜfferschner 

Das literarische Meisterwerk «Hamlet» von William Shake-
speare (englischer Dichter, Theaterunternehmer und Schau-
spieler (1564 bis 1616)) ist prall gefüllt mit Lebensweisheiten 
ohne Ablaufdatum, welche mein Leben mitgeprägt und mich in 
einem gewissen Sinne auch begleitet haben: 

«Dies vor allem: sich selbst treu zu bleiben» 

oder 

«Wenn wir uns selbst treu sind, können wir niemandem gegenüber falsch sein.» 

Ich darf auf 35 Jahre als Gemeinderat, davon rund 11 Jahre als Vizeammann und 15 Jahre 
als Ammann der Gemeinde Giffers zurückblicken. 

Dieses Amt hat mich in all den Jahren im positiven Sinne geprägt und hat natürlich auch 
Spuren hinterlassen. Wohl sind die Haare etwas eher ergraut als der biologische Prozess 
es vorgesehen hat. Doch die Freude an den vielen Begegnungen und an den Tätigkeiten 
aus diesem Amt zum Wohle der Einwohnerinnen und Einwohner und meine Gemeinde 
nach aussen zu vertreten, war stets Motivation als Gemeinderat und während der vergan-
genen 15 Jahre als primus inter pares zu wirken. 

Nach 35 Jahren ist nun Schluss. Ich beende meine politische Karriere mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge (Redewendung wohl aus «Hamlet»). Die kommunale Politik 
hat meinen Alltag aber auch stark geprägt und meine persönlichen Bedürfnisse in den Hin-
tergrund verdrängt. Viele private Vorhaben mussten den kommunalen Projekten und Auf-
gaben weichen. Ich freue mich deshalb, nach der Gemeindeversammlung meinen Fokus 
wieder auf die persönlichen Dinge zu richten (lachendes Auge). 

Es ist mir ein grosses Anliegen, meinen aktiven und ehemaligen Gemeinderatskolleginnen- 
und kollegen für die stets angenehme Zusammenarbeit zu danken; dies, obwohl viele Dis-
kussionen ausgetragen und verbale Auseinandersetzungen im konstruktiven Sinne ausge-
fochten werden mussten. Ich verstand diesen Austausch stets als Weg, für die Gemeinde 
die beste Lösung zu erarbeiten. In diesen Dank schliesse ich aber auch die Mitglieder der 
Gemeindeverwaltung sowie die Angestellten der Gemeinde ein. 

Dankbar blicke ich auf all die wertvollen Erfahrungen, spannenden Begegnungen und tol-
len Erlebnisse zurück (weinendes Auge). Besonders in Erinnerung bleiben mir dabei die 
Menschen, die ich im Rahmen dieses Lebensabschnittes kennenlernen und begleiten 
durfte. Mein Dank gilt allen, die mich in diesem intensiven Lebenskapitel begleitet, unter-
stützt und positiv geprägt haben. Die anderen werden mit der Funktion «Delete» versehen. 

Ich bedanke mich bei der Bevölkerung von Giffers von ganzem Herzen für das geschenkte 
Vertrauen. 

Othmar Neuhaus, Gemeindepräsident 
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Danke - von A bis Z und 1735-mal 

Nach 35 Jahren respektive 24 Jahren im Dienst unserer Gemeinde haben sich  
Othmar Neuhaus und Hans Rotzetter entschieden, für die neue Legislatur nicht mehr zu 
kandidieren. Zwei Menschen, deren Herz für unser Dorf schlägt und die sich stets mit gros-
ser Leidenschaft für unsere Gemeinde und damit für unsere Einwohnerinnen und Einwoh-
ner eingesetzt haben. 

 

 
Kein Wörterbuch kann ausdrücken, was diese beiden Personen geleistet haben. Keine Zahl 
kann den Wert ihrer Arbeit ausreichend würdigen.  

Mit einem alphabetischen Augenzwinkern haben wir dennoch versucht, ihre Verdienste auf 
eine besondere Art zu ehren: 

A wie Ausdauer -  Sie haben nie aufgegeben, auch wenn die Sitzungen 
lang wurden. 

B wie Bürgernähe -  Ihr offenes Ohr für alle war immer spürbar. 

C wie Charme -  Selbst knifflige Themen haben Sie mit Stil gemeis-
tert. 

D wie Dialog -  Sie waren immer bereit, zuzuhören und zu vermitteln. 

E wie Engagement -  für unser Dorf, für unsere Einwohnerinnen und Ein-
wohner 

F wie Fairness -  bei Entscheidungen und Diskussionen 

Im Wandel der Zeit… 

Bild links: Othmar Neuhaus bei seiner Wahl in den Gemeinderat im Jahre 1991 
Bild Mitte: Hans Rotzetter bei seiner Wahl in den Gemeinderat im Jahre 1996 
Bild rechts: Othmar Neuhaus und Hans Rotzetter - im Jahre 2026 
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G wie Geduld -  besonders auch in hitzigen Momenten 

H wie Humor -  Das Sitzungszimmer des Gemeinderates wäre ohne 
sie nur halb so lebendig gewesen. 

I wie Initiative -  Zahlreiche Projekte wurden durch sie möglich. 

J wie Ja -  immer offen für neue Ideen, Wege und Projekte 

K wie Kompetenz -  Fachwissen, auf welches man sich verlassen konnte. 

L wie Loyalität -  zum Team, zum Dorf, zu den Werten unserer Ge-
meinde 

M wie Mitdenken -  Ihr aktives Mitdenken hat stets zum guten Gelingen 
beigetragen. 

N wie Neugier -  immer offen, Neues zu entdecken und mitzugestalten 

O wie Optimismus -  auch wenn Herausforderungen gross waren. 

P wie Pragmatismus -  tatkräftig und lösungsorientiert 

Q wie Qualität -  Ihre Arbeit war stets sorgfältig und durchdacht. 

R wie Respekt -  gegenüber Menschen und Meinungen 

S WIE SENSATIONELL -  Ein Wort, das im Gemeinderat oft fiel und welches 
ihre Arbeit treffend beschreibt. 

T wie Teamgeist -  miteinander im Interesse der Gemeinde 

U wie Übersicht -  Sie behielten den Überblick, auch bei komplizierten 
Themen. 

V wie Verantwortungsbewusstsein -  das Rückgrat ihrer Arbeit 

W wie Weitsicht -  Entscheidungen mit Blick auf morgen 

X wie „Xtra-Einsatz“ -  oftmals ein Einsatz über das übliche Mass hinaus 

Y wie Yes-Moment -  Das Gefühl, dass gute Ideen umgesetzt werden. 

Z wie Zusammenhalt -  der unser Dorf dank ihnen stärker gemacht hat 

 

Manche Menschen hinterlassen Spuren, die man sieht - andere hinterlassen Spuren, die 
man fühlt. Othmar Neuhaus und Hans Rotzetter gehören eindeutig zu beiden Sorten. 

Der Gemeinderat, die Gemeindeverwaltung sowie die Gemeindeangestellten sagen von 
Herzen: Danke! 1735-mal Danke für die Zeit, die Energie, die Leidenschaft - und für all die 
Momente, in denen sie unsere Gemeinde ein Stück besser gemacht haben. 
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Gemeindeversammlung vom Freitag, 24. April 2026 

Traktanden 

1 Protokoll der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2025 S. 6-7 

Genehmigung 

2 Kreditabrechnungen S. 8-14 

2.1. Projekt Schulanlage, Umbau Knabenschulhaus 
Planungskredit vom 5. Juli 2023 
(Gemeinden Giffers und Tentlingen betreffend) 

2.2. Projekt PV-Anlagen der Gemeinde 
2.2.1. Liegenschaft Dorfplatz 8 
2.2.2. Liegenschaft Kirchweg 7 
Kreditbegehren vom 16. Mai 2024 
(nur Gemeinde Giffers betreffend) 

2.3. Projekt Bubenschulhaus, Umsetzung Umbau, Provisorium 
Kreditbegehren vom 16. Mai 2024 
(Gemeinden Giffers und Tentlingen betreffend) 

2.4. Projekt Gemeindeliegenschaften, Sportanlagen - Fussballplätze,  
Beleuchtungswechsel LED 
Kreditbegehren vom 13. Dezember 2024 
(Gemeinden Giffers und Tentlingen betreffend) 

2.5. Projekt Gemeindeliegenschaften, Sporthalle,  
Beleuchtungswechsel LED inklusive Tableau 
Kreditbegehren vom 13. Dezember 2024 
(Gemeinden Giffers und Tentlingen betreffend) 

2.6. Projekt Werkhof, Kauf eines Salzsilos 
Kreditbegehren vom 19. Mai 2025 
(Gemeinden Giffers und Tentlingen betreffend) 

Information 

3 Geschäftsbericht 2025 der Gemeinde Giffers S. 15-20 

Information 

4 Jahresrechnung 2025 mit Bericht der externen Revisionsstelle S. 20-23  

Genehmigung 

5 Gesundheitsversorgung Sensebezirk S. 23-26 

5.1 Bestätigung formelle Übertragung des Gemeindeverbandes Pflegeheim  
Aergera in die Senseera Gesundheit AG 

5.2 Bestätigung Auflösung des Gemeindeverbandes Pflegeheim Aergera 

5.3 Auszahlung des kurzfristigen Fremdkapitals des Gemeindeverbandes  
Pflegeheim Aergera durch die Senseera Gesundheit AG zugunsten der Ge-
meinden 

Beschluss 

6 Verschiedenes  

Gemeindemitteilungen und Mitteilungen Dritter ab S. 26 
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1 Protokoll der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2025 

Genehmigung 

Sachverhalt 

An der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2025 wurden die folgenden Geschäfte 
behandelt: 

Protokoll der Gemeindeversammlung vom 19. Mai 2025 
Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 19. Mai 2025 wurde einstimmig genehmigt. 

Genossenschaft Alterswohnungen Gräffet Giffers (GAGG) 
Abgabe eines Grundstücks der Gemeinde Giffers im Baurecht 
Die Gemeindeversammlung genehmigte den Antrag des Gemeinderates zur Übertragung 
eines weiteren Grundstücks im Baurecht an die Genossenschaft Alterswohnungen Gräffet 
Giffers (GAGG) für den Bau eines zweiten Gebäudes mit 37 JA-Stimmen und 3 Gegenstim-
men. 

3 Kreditbegehren 
Die Kreditbegehren betreffend die Sanierung der Fenster und Eingangstüren sowie den 
Ersatz des Parkettbodens im Gasthof «zum Roten Kreuz», die Netzsanierung Brücke Sters-
mühle, Tentlingen, sowie die Ringleitung Gräffetstrasse, Giffers, wurden alle einstimmig 
von der Gemeindeversammlung angenommen. 

Investitionsbudget 2026 und Budget der Erfolgsrechnung 2026 
Sowohl das Investitionsbudget 2026 als auch die Erfolgsrechnung 2026 wurden von der 
Versammlung einstimmig angenommen. 

Vorstellung Finanzplan 
Unter dem Traktandum «Vorstellung Finanzplan» präsentierte der Gemeindepräsident den 
Finanzplan, aus welchem unter anderem und soweit zum Zeitpunkt der Nachführung be-
kannt die für den Zeitraum zwischen 2026 und 2030 geplanten Investitionen entnommen 
werden können. Dies gilt ebenfalls für die Erfolgsrechnung. 

Finanz- und Einbürgerungskommission; Ersatzwahl eines Mitglieds 
Aufgrund von Abgängen in beiden Kommissionen wurden neue Mitglieder für die Finanz- 
sowie die Einbürgerungskommission gewählt. 

Finanzwesen; Wahl der Revisionsstelle 
Der Antrag der Finanzkommission zur Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle für die 
Rechnungsjahre 2025, 2026 und 2027 wurde einstimmig genehmigt. 

Verschiedenes 
Unter dem Traktandum «Verschiedenes» wurden einige Wortbegehren gestellt. Ausser-
dem präsentierte der Gemeindepräsident kurz die im Mitteilungsblatt publizierten Informa-
tionen der Gemeinde sowie die Mitteilungen von Dritten. 
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Das vollständige Protokoll der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2025 kann über 
den auf Seite 1 abgebildeten QR-Code respektive über den auf derselben Seite aufgeführ-
ten Link eingesehen oder bei der Gemeindeverwaltung in Papierform einverlangt werden. 

Der Gemeinderat bedankt sich an dieser Stelle für das entgegengebrachte Vertrauen. 

Antrag des Gemeinderates 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Annahme des Protokolls der 
Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2025. 
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2 Kreditabrechnungen 

Information 

Sechs Projekte konnten im Jahr 2025 technisch umgesetzt und finanziell abgerechnet wer-
den. 

2.1  Projekt Schulanlage, Umbau Knabenschulhaus 

 Planungskredit vom 5. Juli 2023 

 (Gemeinden Giffers und Tentlingen betreffend) 

Kreditgenehmigung 

Anteil Giffers 

Anteil Tentlingen 

 

CHF 300‘000.00 

CHF 166‘600.00 

CHF 133‘400.00 

(gemäss Genehmigung des Kredites durch die Gemeindeversamm-
lung vom 5. Juli 2023) 

Kosten effektiv 

Anteil Giffers 

Anteil Tentlingen 

CHF 238‘037.55 

CHF 132‘208.20 

CHF 105‘829.35 

Differenz total 
 

Anteil Giffers 

Anteil Tentlingen 

CHF 61‘962.45 
(Kreditunterschreitung: 20.65%) 

CHF 34‘391.80 

CHF 27‘570.65 

Bemerkung Die Planung konnte technisch vollständig umgesetzt werden. 

Sämtliche Beträge verstehen sich inklusive MWST. 

Massnahmen gemäss 
Finanzreglement 

Vorlage zur Information; 

ohne Genehmigung durch die Gemeindeversammlung; ausser als Be-
standteil der Investitionsrechnung 2025 

Die Abrechnung dieses Projektes erfolgt nach Art. 8 des Finanzregle-
ments (Verwaltungsvermögen) und ist folglich unter der Investitions-
rechnung verbucht. 

Gestützt auf das Finanzreglement der Gemeinde Giffers sind laut  
Art. 8; Zusatzkredit (als Auszug) die folgenden Massnahmen erforder-
lich: 
1Der Gemeinderat ist ermächtigt, einen Zusatzkredit zu beschliessen, 
sofern dieser 10% des betreffenden Verpflichtungskredites nicht über-
steigt und unter der Bedingung, dass sich der Betrag des Zusatzkredi-
tes auf höchstens CHF 30‘000.00 beläuft. 
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2.2  Projekt PV-Anlagen der Gemeinde 

2.2.1  Liegenschaft Dorfplatz 8 

 Kreditbegehren vom 16. Mai 2024 

 (nur Gemeinde Giffers) 

Kreditgenehmigung 

 

CHF  70‘000.00 (* CHF 60‘000.00 nach Abzug Subventionen von 
   CHF 10‘000.00) 

(gemäss Genehmigung des Kredites durch die Gemeindeversamm-
lung vom 16. Mai 2024) 

Kosten 
Subventionen 
Nettokosten 

CHF 46‘609.50 
CHF 11‘699.95 
CHF 34‘909.55 

Differenz total CHF 35‘090.45 (* CHF 25‘090.45) 
(Kreditunterschreitung: 50.13%) 

Bemerkung Das Projekt konnte technisch vollständig umgesetzt werden. 

Sämtliche Beträge verstehen sich inklusive MWST. 

Massnahmen gemäss 
Finanzreglement 

 

Vorlage zur Information;  

ohne Genehmigung durch die Gemeindeversammlung; ausser als Be-
standteil der Erfolgsrechnung 2025 

Die Abrechnung dieses Projektes erfolgt nach Art. 9 des Finanzregle-
ments (Finanzvermögen) und ist folglich unter der Erfolgsrechnung 
verbucht (Aufwand sowie Gegenkonto mit Wertberichtigung). 

Gestützt auf das Finanzreglement der Gemeinde Giffers sind laut  
Art. 9; Nachtragskredit (als Auszug) die folgenden Massnahmen erfor-
derlich: 
1Der Gemeinderat ist ermächtigt, einen Nachtragskredit zu beschlies-
sen, sofern dieser 10% des betreffenden Budgetkredites nicht über-
steigt und unter der Bedingung, dass sich der Betrag des Nachtrags-
kredites auf höchstens CHF 30‘000.00 beläuft. 
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2.2  Projekt PV-Anlagen der Gemeinde 

2.2.2  Liegenschaft Kirchweg 7 

 Kreditbegehren vom 16. Mai 2024 

 (nur Gemeinde Giffers) 

Kreditgenehmigung 

 

CHF  45‘000.00 (* CHF 38‘500.00 nach Abzug Subventionen von 
   CHF 6‘500.00) 

(gemäss Genehmigung des Kredites durch die Gemeindeversamm-
lung vom 16. Mai 2024) 

Kosten 
Subventionen 
Nettokosten 

CHF 34‘041.75 
CHF 6‘336.00 
CHF 27‘705.75 

Differenz total CHF 17‘294.25 (* CHF 10‘794.25) 
(Kreditunterschreitung: 38.43%) 

Bemerkung Das Projekt konnte technisch vollständig umgesetzt werden. 

Sämtliche Beträge verstehen sich inklusive MWST. 

Massnahmen gemäss 
Finanzreglement 

 

Vorlage zur Information;  

ohne Genehmigung durch die Gemeindeversammlung; ausser als Be-
standteil der Erfolgsrechnung 2025 

Die Abrechnung dieses Projektes erfolgt nach Art. 9 des Finanzregle-
ments (Finanzvermögen) und ist folglich unter der Erfolgsrechnung 
verbucht (Aufwand sowie Gegenkonto mit Wertberichtigung). 

Gestützt auf das Finanzreglement der Gemeinde Giffers sind laut  
Art. 9; Nachtragskredit (als Auszug) die folgenden Massnahmen erfor-
derlich: 
1Der Gemeinderat ist ermächtigt, einen Nachtragskredit zu beschlies-
sen, sofern dieser 10% des betreffenden Budgetkredites nicht über-
steigt und unter der Bedingung, dass sich der Betrag des Nachtrags-
kredites auf höchstens CHF 30‘000.00 beläuft. 
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2.3  Projekt Bubenschulhaus, Umsetzung Umbau, 
Provisorium 

 Kreditbegehren vom 16. Mai 2024 

 (Gemeinden Giffers und Tentlingen betreffend) 

Kreditgenehmigung 

Anteil Giffers 

Anteil Tentlingen 

 

CHF 460‘000.00 

CHF 258‘240.00 

CHF 201‘760.00 

(gemäss Genehmigung des Kredites durch die Gemeindeversamm-
lung vom 16. Mai 2024) 

Kosten effektiv 

Anteil Giffers 

Anteil Tentlingen 

CHF 434‘244.12 

CHF 243‘781.22 

CHF 190‘462.90 

Differenz total 
 

Anteil Giffers 

Anteil Tentlingen 

CHF 25‘755.88 
(Kreditunterschreitung: 5.60%) 

CHF 14‘458.78 

CHF 11‘297.10 

Bemerkung Das Projekt konnte technisch vollständig umgesetzt werden. 

Sämtliche Beträge verstehen sich inklusive MWST. 

Massnahmen gemäss 
Finanzreglement 

  

Vorlage zur Information; 

ohne Genehmigung durch die Gemeindeversammlung; ausser als Be-
standteil der Investitionsrechnung 2025 

Die Abrechnung dieses Projektes erfolgt nach Art. 8 des Finanzregle-
ments (Verwaltungsvermögen) und ist folglich unter der Investitions-
rechnung verbucht. 

Gestützt auf das Finanzreglement der Gemeinde Giffers sind laut  
Art. 8; Zusatzkredit (als Auszug) die folgenden Massnahmen erforder-
lich: 
1Der Gemeinderat ist ermächtigt, einen Zusatzkredit zu beschliessen, 
sofern dieser 10% des betreffenden Verpflichtungskredites nicht über-
steigt und unter der Bedingung, dass sich der Betrag des Zusatzkredi-
tes auf höchstens CHF 30‘000.00 beläuft. 
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2.4  Projekt Gemeindeliegenschaften, Sportanlagen - Fussballplätze 

 Beleuchtungswechsel LED 

 Kreditbegehren vom 13. Dezember 2024 

 (Gemeinden Giffers und Tentlingen betreffend) 

Kreditgenehmigung 

Anteil Giffers 

Anteil Tentlingen 

 

CHF 60‘000.00 

CHF 33‘200.00 

CHF 26‘800.00 

(gemäss Genehmigung des Kredites durch die Gemeindeversamm-
lung vom 13. Dezember 2024) 

Kosten 
Subventionen 
Nettokosten 

Anteil Giffers 

Anteil Tentlingen 

CHF 62‘013.70 
CHF 27‘004.00 
CHF 35‘009.70 

CHF 19‘380.75 

CHF 15‘628.95 

Differenz total 
(Basis Nettokosten) 

Anteil Giffers 

Anteil Tentlingen 

CHF 24‘990.30 
(Kreditunterschreitung: 41.65%) 

CHF 13‘819.25 

CHF 11‘171.05 

Bemerkung Das Projekt konnte technisch vollständig umgesetzt werden. 

Sämtliche Beträge verstehen sich inklusive MWST. 

Massnahmen gemäss 
Finanzreglement 

  

Vorlage zur Information; 

ohne Genehmigung durch die Gemeindeversammlung; ausser als Be-
standteil der Investitionsrechnung 2025 

Die Abrechnung dieses Projektes erfolgt nach Art. 8 des Finanzregle-
ments (Verwaltungsvermögen) und ist folglich unter der Investitions-
rechnung verbucht. 

Gestützt auf das Finanzreglement der Gemeinde Giffers sind laut  
Art. 8; Zusatzkredit (als Auszug) die folgenden Massnahmen erforder-
lich: 
1Der Gemeinderat ist ermächtigt, einen Zusatzkredit zu beschliessen, 
sofern dieser 10% des betreffenden Verpflichtungskredites nicht über-
steigt und unter der Bedingung, dass sich der Betrag des Zusatzkredi-
tes auf höchstens CHF 30‘000.00 beläuft. 
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2.5 Projekt Gemeindeliegenschaften, Sporthalle 

 Beleuchtungswechsel LED inklusive Tableau 

 Kreditbegehren vom 13. Dezember 2024 

 (Gemeinden Giffers und Tentlingen betreffend) 

Kreditgenehmigung 

Anteil Giffers 

Anteil Tentlingen 

 

CHF 74‘500.00 

CHF 41‘200.00 

CHF 33‘300.00 

(gemäss Genehmigung des Kredites durch die Gemeindeversamm-
lung vom 13. Dezember 2024) 

Kosten effektiv 

Anteil Giffers 

Anteil Tentlingen 

CHF 72‘351.20 

CHF 40‘052.40 

CHF 32‘298.80 

Differenz total 
 

Anteil Giffers 

Anteil Tentlingen 

CHF 2‘148.80 
(Kreditunterschreitung: 2.88%) 

CHF 1‘147.60 

CHF 1‘001.20 

Bemerkung Das Projekt konnte technisch vollständig umgesetzt werden. 

Sämtliche Beträge verstehen sich inklusive MWST. 

Massnahmen gemäss 
Finanzreglement 

  

Vorlage zur Information; 

ohne Genehmigung durch die Gemeindeversammlung; ausser als Be-
standteil der Investitionsrechnung 2025 

Die Abrechnung dieses Projektes erfolgt nach Art. 8 des Finanzregle-
ments (Verwaltungsvermögen) und ist folglich unter der Investitions-
rechnung verbucht. 

Gestützt auf das Finanzreglement der Gemeinde Giffers sind laut  
Art. 8; Zusatzkredit (als Auszug) die folgenden Massnahmen erforder-
lich: 
1Der Gemeinderat ist ermächtigt, einen Zusatzkredit zu beschliessen, 
sofern dieser 10% des betreffenden Verpflichtungskredites nicht über-
steigt und unter der Bedingung, dass sich der Betrag des Zusatzkredi-
tes auf höchstens CHF 30‘000.00 beläuft. 
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2.6  Projekt Werkhof, Kauf eines Salzsilos 

 Kreditbegehren vom 19. Mai 2025 

 (Gemeinden Giffers und Tentlingen betreffend)  

Kreditgenehmigung 

Anteil Giffers 

Anteil Tentlingen 

 

CHF 60‘000.00 

CHF 33‘200.00 

CHF 26‘800.00 

(gemäss Genehmigung des Kredites durch die Gemeindeversamm-
lung vom 19. Mai 2025) 

Kosten effektiv 

Anteil Giffers 

Anteil Tentlingen 

CHF 61‘688.95 

CHF 34‘149.95 

CHF 27‘539.00 

Differenz total 
 

Anteil Giffers 

Anteil Tentlingen 

CHF 1‘688.95 
(Kreditüberschreitung: 2.81%) 

CHF 949.95 

CHF 739.00 

Bemerkung Das Projekt konnte technisch vollständig umgesetzt werden. 

Sämtliche Beträge verstehen sich inklusive MWST. 

Massnahmen gemäss 
Finanzreglement 

  

Vorlage zur Information; 

ohne Genehmigung durch die Gemeindeversammlung; ausser als Be-
standteil der Investitionsrechnung 2025 

Die Abrechnung dieses Projektes erfolgt nach Art. 8 des Finanzregle-
ments (Verwaltungsvermögen) und ist folglich unter der Investitions-
rechnung verbucht. 

Gestützt auf das Finanzreglement der Gemeinde Giffers sind laut  
Art. 8; Zusatzkredit (als Auszug) die folgenden Massnahmen erforder-
lich: 
1Der Gemeinderat ist ermächtigt, einen Zusatzkredit zu beschliessen, 
sofern dieser 10% des betreffenden Verpflichtungskredites nicht über-
steigt und unter der Bedingung, dass sich der Betrag des Zusatzkredi-
tes auf höchstens CHF 30‘000.00 beläuft. 

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 2. März 2026 dem Zusatz-
kredit über CHF 1‘688.95, respektive CHF 949.95 als Anteil Giffers ge-
mäss Art. 8 des Finanzreglements zugestimmt. 
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3 Geschäftsbericht 2025 der Gemeinde Giffers 

Information 

Laut Art. 19 des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Gemeinden (GFHG, Stand 
01.01.2021) ist der Gemeinderat verpflichtet, seine Haupttätigkeiten und die wichtigsten 
Entwicklungen während des vergangenen Rechnungsjahres als Geschäftsbericht darzule-
gen. Dieser Geschäftsbericht muss der Gemeindeversammlung gleichzeitig mit der Jah-
resrechnung zur Kenntnis vorgelegt werden. Der nachfolgende Bericht gibt einen entspre-
chenden Einblick in die Tätigkeiten des Gemeinderates Giffers.  

Übersicht Bevölkerung, politische Ebene und Mitarbeitende 

Bevölkerung Stand 01.01.2025 1714 

 Geburten + 13 

 Todesfälle - 14 

 Zuzüge + 95 

 Wegzüge - 91 

 Stand 31.12.2025 1717 

 zivilrechtliche Bevölkerung 
(Stand 31.12.2024) 

1703 

 89 Personen sind über 80 Jahre alt, davon sind 12 Personen 
über 90 Jahre alt. 

Die älteste Einwohnerin hat Jahrgang 1929. 

Der älteste Einwohner hat Jahrgang 1932. 

Gemeindeversammlungen 

(Legislative) 

2 Gemeindeversammlungen 

19. Mai 2025 und 12. Dezember 2025 

Gemeinderat 

(Exekutive) 

7 Mitglieder  

Gemeinderatssitzungen 25 Sitzungen mit insgesamt 412 Traktanden, 

davon 294 Beschlusstraktanden. Dies entspricht 71.4%. 

2 gemeinsame Gemeinderatssitzungen Giffers und Tentlingen 
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Mitarbeitende 

(Stand: 31.12.2025) 

Gemeindeschreiberei 2 Personen (120%) 

1 Lernender 

 Finanzverwaltung 3 Personen (180%) 

 Bauverwaltung 1 Person (90%) 

 Strassendienst* 2 Personen (200%) plus  
Unterstützung Winterdienst 

 Schulanlagen* 4 Personen (300%) 

 Werkhofaufsicht* 4 Personen (Teilzeit) 

 Schulsekretariat** 1 Person (45%) 

 Musikschule* 1 Leiterin (20%) 

13 Lehrpersonen 

(50 Schüler/innen) 

 Raumpflege 2 Personen (Teilzeit) 

 * gemeinsame Angestellte der Gemeinden Giffers und Tentlingen 

** gemeinsame Angestellte der Gemeinden Giffers, Tentlingen und 
St. Silvester 

 

Infrastruktur (Gebäude und Strassen) 

Gebäude 

(Versicherungswert) 

im Eigentum der  
Gemeinde Giffers 

im Miteigentum mit der 
Gemeinde Tentlingen 

4 Hauptgebäude mit Nebengebäude CHF  8'081’000  - 

4 Gebäude Schulareal 
(einschliesslich Sporthalle) 

 - CHF 17'667’000 

Zivilschutzanlage unterhalb 
Mehrzweckgebäude 

CHF 5'076’000  - 

Gebäude zu Werkhof CHF 16'000 CHF 2'041’000 

Gebäude Sportanlagen CHF 1'118’000  - 

einzelnes Nebengebäude CHF 12’000  - 

Total CHF 14'303’000 CHF 19'708’000 
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Strassen 

Gemeindestrassen 
(einschliesslich der Dienstbarkeitswege zu Gunsten der Gemeinde Giffers) 

15'467m 

 

Haupttätigkeiten aus den Ressorts 

Gemeinderat - Ersatz zweier Mitglieder, davon ein Rücktritt und ein Wechsel als Ge-
meinderätin zur Gemeindeschreiberin 

Verwaltung - Die per September 2024 geschaffene Übergangslösung der Stelle 
als Gemeindeschreiberin ad interim konnte ab Juni 2025 durch 
eine unbefristete Anstellung abgelöst werden. 

Bildung 

- Genehmigung des neuen Schulreglements durch die Gemeindever-
sammlung vom 13. Dezember 2024 sowie anschliessende Genehmi-
gung durch den Staatsrat (Direktion für Bildung und kulturelle An-
gelegenheiten BKAD) 

- Bewilligung des Gesuchs um Beibehalt einer Klasse 3H - 8H für das 
Schuljahr 2025/2026 trotz Unterbestand durch die Direktion für Bil-
dung und kulturelle Angelegenheiten BKAD und Übernahme der 
Kosten für den Erhalt dieser Primarschulklasse für das Schuljahr 
2025/2026 durch die Gemeinden des Schulkreises 

- Weiterentwicklung bestehender Schulkreis (Klassenorganisation 
und Raumbedarf) 

- Erarbeitung Mietmodell für die Schulliegenschaften im Schulkreis 
- Überprüfung der Organisation der Schülertransporte 
- Überprüfung der Organisation des Schwimmunterrichts 
- Zustimmung zur Erhöhung des Pensums der Schulsekretärin von 

45% auf 60% per 1. März 2026 
- Stellungnahmen zu diversen (vorübergehenden) Schulkreiswech-

seln 
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 Der Schulkreis Giffers-Tentlingen-St. Silvester zählt insgesamt 
335 Schülerinnen und Schüler (Stand: 31.12.2025), welche an 
den beiden Schulstandorten Giffers und St. Silvester von total 
35 Lehrpersonen (2’370%) unterrichtet werden. Die Aufteilung 
ist wie folgt: 

 4 Klassen 1H und 2H  
in Giffers 

- 36 aus Giffers 
- 28 aus Tentlingen 
- 0 aus St. Silvester 
- 3 aus anderen Gemeinden 

1 Klasse 1H und 2H  
in St. Silvester 

- 0 aus Giffers 
- 0 aus Tentlingen 
- 22 aus St. Silvester 
- 0 aus anderen Gemeinden 

4 Klassen 3H und 4H  
in Giffers 

- 45 aus Giffers 
- 29 aus Tentlingen 
- 0 aus St. Silvester 
- 2 aus anderen Gemeinden 

 

1 Klasse 3H und 4H 
in St. Silvester 

- 0 aus Giffers 
- 0 aus Tentlingen 
- 13 aus St. Silvester 
- 0 aus anderen Gemeinden 

4 Klassen 5H und 6 H 
in Giffers 

- 47 aus Giffers 
- 27 aus Tentlingen 
- 13 aus St. Silvester 
- 0 aus anderen Gemeinden 

4 Klassen 7H und 8H  
in St. Silvester 

- 39 aus Giffers 
- 22 aus Tentlingen 
- 9 aus St. Silvester 
- 0 aus anderen Gemeinden 

Abwasser - Einreichung Baugesuch sowie Planung der Sanierung und 
Entlastung Feisti-Stützli sowie Einführung eines Trennsys-
tems 

- Reinigung und Spülung von Leitungsabschnitten 

Wasserversorgung - Umweltverträglichkeitsprüfung der Sanierung Quellen Spitz 
und Neubau Pumpstation Gauchetli 

- Projektierungsarbeiten Neubau Pumpstation Gauchetli und 
Quellensanierung Spitz 

- Ausarbeitung und Revision Reglement über die Trinkwas-
serversorgung (Wasserreglement) 

- Projektarbeiten Netzsanierung Feisti-Stützliweg 
- Übernahme Miteigentumsanteil am Reservoir Weid 
- Brücke Stersmühle, Tentlingen: Netzsanierung 
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Wasserverbauungen - Planungsarbeiten/Koordination Renaturierung Moosbach 
(Gauchetli/Im Chromen) 

Energie - Installation von PV-Anlagen auf gemeindeeigenen Liegen-
schaften (Bauverwaltung: Kirchweg 7 und Gasthof «zum Ro-
ten Kreuz»: Dorfplatz 8) 

- Abklärung Heizungswechsel der Schulanlage unter Beizug 
von Fachingenieuren 

- Abklärung Ladestation für Elektrofahrzeuge 

Liegenschaften - Beginn der Sanierungsarbeiten beim Bubenschulhaus im 
Januar 2025 

- Beleuchtungswechsel auf LED bei den Fussballplätzen 
- Beleuchtungswechsels auf LED inklusive Tableau bei der 

Sporthalle 
- Gasthof «zum Roten Kreuz»: Planung der Sanierungsarbei-

ten betreffend die Fenster und Eingangstüren beim grossen 
und kleinen Saal sowie beim Lokal «Singschule Sense» 

- Gasthof «zum Roten Kreuz»: Planung betreffend den Ersatz 
des Parkettbodens beim grossen und kleinen Saal 

- Gasthof «zum Roten Kreuz»: Planung der Umgebungsarbei-
ten (Belagsarbeiten, Geländer/Absturzsicherung) 
Mit der Umsetzung muss aufgrund des geplanten Umbaus 
der Bushaltestellen zugewartet werden. 

- Schützenhaus (300m): Planung der Sanierung Dach und 
Fassade, 2. Teil 

Kultur - Organisation des Coop-Gemeinde-Duells «Schweiz be-
wegt» zwischen Giffers und Tentlingen gegen Plaffeien, 
wobei die Gemeinden Giffers und Tentlingen als Siegerin-
nen hervorgingen 

- Organisation der 1. August-Feier 
- Organisation eines Konzerts 
- Organisation der Adventsfenster  

Strassen - Planung der Strassensanierung Feisti (siehe Abwasser und 
Wasserversorgung) 

Umweltschutz - Eingang der Baubewilligung zur Grüngutsammelstelle im 
Vorderried 

- Umsetzung der Heckenpflege im Rahmen der Bebauungs-
ordnung 

Ortsplanung - Anpassung der Ortsplanung an die Genehmigungsauflagen 
vom Mai 2024 

- Integration neuer kantonaler Vorgaben in die Ortsplanung  
- Vorbereitung zur erneuten öffentlichen Auflage 

Bauwesen - Im Jahr 2025 wurden 7 Baugesuche im ordentlichen Verfah-
ren, 29 Baugesuche im vereinfachten Verfahren, 1 kantona-
les Verfahren, 1 Plangenehmigungsverfahren sowie 2 Vor-
gesuche behandelt. Ausserdem sind 11 Meldeformulare für 
Photovoltaik-Anlagen eingegangen. 
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Friedhofwesen - Es wurden keine Investitionen getätigt. Im Herbst 2025 wur-
den nach Ablauf der Ruhezeit und unter Einhaltung des 
Kommunikationsprozesses 33 Erdgräber Seite Kanto-
nalstrasse aufgehoben. Unterhalts- und Pflegearbeiten wur-
den jedoch regelmässig durchgeführt. 

Forstwesen - Die Gemeinde Giffers ist Eigentümerin von rund 31,2ha 
Wald. 

- Im Jahr 2025 wurden anlässlich des traditionellen Holz-
zeichnens (Chöubi-Mentig-Namitag: 13.10.2025) mit einer 
Delegation aus dem Gemeinderat sowie aus der Verwaltung 
unter der Leitung des zuständigen Försters total 111 Bäume 
(24 Nadel- und 87 Laubbäume) zur Fällung gekennzeichnet. 
Damit wird ein verwertbares Holzvolumen von ca. 156m3 er-
zielt. Die Fällung dient der Durchforstung des jüngeren Be-
standes und der Auflichtung. 

 

Finanzen 

Steuerfüsse 
(in % der einfachen Kantons-
steuer) 

Einkommens- und Vermögenssteuer 
(natürliche und juristische Personen) 

85.90 

Erbschafts- und Schenkungssteuer 66.70 

Handänderungssteuer 0.60 

Liegenschaftssteuer 0.25 

Jahresrechnung 2025 Verweis auf die Jahresrechnung 2025 

 

 

4 Jahresrechnung 2025 

mit Bericht der externen Revisionsstelle 

Genehmigung 

Die Erfolgsrechnung 2025 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 541‘965.80 ab. 
Nach Abzug der Entnahme aus der Aufwertungsreserve (VV) von CHF 188‘000.00 ergibt 
sich aus dem operativen Betrieb ein Überschuss von CHF 353‘965.80. 

Die Investitionsrechnung 2025 schliesst mit Nettoausgaben von CHF 947‘427.96 ab (Ausga-
ben von CHF 1‘919‘682.04 und Einnahmen von CHF 972‘254.08). 
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Eine Kurzfassung der Erfolgs- sowie der Investitionsrechnung 2025 ist nachfolgend in Ta-
bellenform dargestellt: 

Erfolgsrechnung (ER) 2025 

Konto Bezeichnung Rechnung 2025 
(Rechnung 2024 in Klammern) 

Budget 2025 Abweichung 

Aufwand in CHF Anteil in % in CHF in CHF in % 

0 Allgemeine 
Verwaltung 

947‘531.54 
(943‘373.68) 

15.78 
(16.37) 

829‘300 118‘231.54 14.26 

1 Öffentliche  
Sicherheit 

155‘922.79 
(165‘713.97) 

2.60 
(2.88) 

185‘900 -29‘977.21 -16.13 

2 Bildung 2‘451‘887.58 
(2‘369‘873.05) 

40.85 
(41.13) 

2‘371‘800 80‘087.58 3.38 

3 Kultur, Sport, 
Freizeit 

61‘813.53 
(62‘215.26) 

1.03 
(1.08) 

63‘600 -1‘786.47 -2.81 

4 Gesundheit 953‘055.04 
(891‘948.81) 

15.88 
(15.48) 

959‘600 -6‘544.96 -0.68 

5 Soziale 
Sicherheit 

842‘728.13 
(766‘619.33) 

14.04 
(13.31) 

858‘600 -15‘871.87 -1.85 

6 Verkehr 471‘538.52 
(463‘268.67) 

7.86 
(8.04) 

530‘600 -59‘061.48 -11.13 

7 Umweltschutz 108‘228.65 
(86‘855.07) 

1.80 
(1.51) 

99‘100 9‘128.65 9.21 

8 Volkswirtschaft 10‘170.07 
(11‘483.11) 

0.17 
(0.20) 

23‘000 -12‘829.93 -55.78 

0 bis 8 Total Aufwand 6‘002‘875.85 
(5‘761‘350.95) 

100.00 
(100.00) 

5‘921‘500 81‘375.85 1.37 

 

9 Finanzen und 
Steuern 

6‘544‘841.65 
(6‘680‘863.22) 

 5‘962‘200 582‘641.65 9.77 

 

 Total Ertrag 

(9 - (0 bis 8)) 

541‘965.80 
(919‘512.27) 

 40‘700 
 

 

 Nettoertrag 
operativ 

(- 188‘000.00*) 

353‘965.80 
(731‘512.27) 

 -147‘300   

*Entnahme aus Aufwertungsreserve 
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Investitionsrechnung (IR) 2025 (nur Anteile Giffers) 

Konto Bezeichnung Objekt/Projekt Betrag in CHF 

2130 Orientierungsschule Orientierungsschule 22‘116.50 

2170 Schulliegenschaften Primarschulhaus;  
Provisorium 

21‘525.30 

Knabenschulhaus; Planungskos-
ten und Sanierung/Umbau 

836‘871.35 

2171 Sporthalle Beleuchtungswechsel auf LED in-
klusive Tableau 

40‘052.40 

3 Sportanlagen - Fussballplätze Beleuchtungswechsel auf LED 19‘380.75 

4 Gesundheit Senseera Gesundheit AG:  
Kauf Aktien 

9‘136.10 

6 Strassen Hofzufahrten und 
Installation Salzsilo 

45‘019.41 

71 Wasserversorgung Sanierungen, UV-Anlage  
Rütiholz und Einnahmen An-
schlussgebühren 

3‘357.55 

72 Abwasserbeseitigung Sanierungen und Einnahmen An-
schlussgebühren 

-84‘439.05 

73 Abfallwirtschaft Grüngutsammelstelle: Installa-
tion 

23‘858.65 

79 Raumordnung Revision Ortsplanung 5‘549.00 

8 Tourismus Kaisereggbahnen Schwarzsee 
AG: Kauf Aktien 

5‘000.00 

Total 947‘427.96 
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Die detaillierte Jahresrechnung 2025 (Gesamtbericht), bestehend aus dem Bericht des Ge-
meinderates, dem Bestätigungsbericht der Revisionsstelle, der Bilanz, der Erfolgsrech-
nung mit Erläuterungen, der Investitionsrechnung mit Erläuterungen, der Geldflussrech-
nung und verschiedenen Anhängen sowie aus der Rechnung der Wasserversorgung  
Giffers-Tentlingen kann über den auf Seite 1 abgebildeten QR-Code respektive über den 
auf derselben Seite aufgeführten Link eingesehen oder bei der Gemeindeverwaltung in 
Papierform einverlangt werden. 

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Annahme der Jahresrechnung 
2025 (Gesamtbericht), bestehend aus: 

- Erfolgsrechnung 2025 
- Nachtragskredite 2025 gemäss Finanzreglement (FinR) 
- Investitionsrechnung 2025 
- Bilanz 2025 
- Geldflussrechnung 2025 

 

 

5 Gesundheitsversorgung Sensebezirk 

5.1 Bestätigung formelle Übertragung des Gemeindeverbandes Pflege-
heim Aergera in die Senseera Gesundheit AG 

5.2 Bestätigung Auflösung des Gemeindeverbandes Pflegeheim Aergera 

5.3 Auszahlung des kurzfristigen Fremdkapitals des Gemeindeverbandes 
Pflegeheim Aergera durch die Senseera Gesundheit AG zugunsten der 
Gemeinden 

Beschluss 

Ausgangslage, politische Entscheide und Historie 

Anlässlich der Delegiertenversammlung des Gemeindeverbandes Gesundheitsnetz Sense 
vom 29. November 2023 wurde entschieden, das Projekt des Zusammenschlusses der Pfle-
geheime und der Spitex im Sensebezirk zu lancieren. An der Delegiertenversammlung des 
Gemeindeverbandes Gesundheitsnetz Sense vom 27. November 2024 wurde die finanzielle 
Abwicklung des Projektes vorgestellt und erläutert.  

Alle Gemeinden wurden eingeladen, die finanzielle Abwicklung sowie die Auswirkungen 
auf ihre Gemeinde in einer Simulation zu prüfen. Diese Präsentation erfolgte am 17. und 
18. Dezember 2024. Anlässlich der darauffolgenden Vernehmlassung durch alle Gemein-
den vom 17. Dezember 2024 bis zum 11. Februar 2025 kamen in Bezug auf die finanzielle 
Abwicklung von 15 Gemeinden keine weiteren Anliegen mehr hinzu.  
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Alle 15 Gemeinden des Sensebezirks sowie alle betroffenen Gemeindeverbände der aktu-
ellen Pflegeheime, die Stiftung St. Wolfgang und der Verein Spitex Sense waren mit der 
Abwicklung einverstanden.  

Am 20. März 2025 wurde durch die 15 Gemeinden im Rahmen ihrer Exekutivkompetenz 
(Gemeinderat) gemäss den jeweiligen Finanzreglementen der Gemeinden die „Senseera 
Gesundheit AG“ mit einem Aktienkapital von CHF 250‘000.00 gegründet. Die Gemeinden 
sind gemäss ihrer zivilrechtlichen Bevölkerung an der „Senseera Gesundheit AG“ beteiligt. 
Nur die Gemeinden des Sensebezirks sind Aktionäre. 

Die Senseera Gesundheit AG ist am 1. Januar 2026 mit dem Zusammenschluss aller Pfle-
geheime und der Spitex gestartet. Nun erfolgt noch die formelle Abwicklung.  

Die Grundsatzentscheide des Übergangs der Pflegeheime und der Spitex wurden durch 
die Delegiertenversammlungen der Gemeindeverbände und des Stiftungsrates der Stif-
tung St. Wolfgang im Grundsatz genehmigt. Ebenfalls haben alle 15 Gemeindeversamm-
lungen im Frühling 2025 dem Übergang der Pflegeheime in die Senseera Gesundheit AG 
zugestimmt.  

 

 

Im 2026 sind Gemeindeentscheidungen nur in 10 Gemeinden notwendig, da die Gemein-
den Düdingen, Schmitten, Bösingen, Ueberstorf und Wünnewil-Flamatt nicht über den 
Übergang der Stiftung entscheiden müssen. Die Entscheidungskompetenz obliegt dem 
Stiftungsrat.  
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Übertragung der Pflegeheime und der Spitex in die «Senseera Gesundheit AG» 

Mit Ausnahme des Pflegeheimes Maggenberg (vgl. unten) werden alle Pflegeheime der 
aktuellen Organisationen (Gemeindeverbände Aergera, Bachmatte, St. Martin, Stiftung  
St. Wolfgang) sowie der Verein Spitex Sense mittels Vermögensübertragung in die „Sen-
seera Gesundheit AG“ eingebracht.  

Bei den Gemeindeverbänden sind die Delegiertenversammlungen zuständig für die Ver-
mögensübertragungen. Die am jeweiligen Gemeindeverband angeschlossenen Gemein-
den bestätigen an der Gemeindeversammlung anschliessend die Vermögensverwendung 
und die Auflösung der Gemeindeverbände. 

Bei der Stiftung St. Wolfgang erfolgen die Entscheide ausschliesslich durch den Stiftungs-
rat.  

Beim Verein Spitex Sense ist die Generalversammlung zuständig.  

Ausnahme:  
Da der Gemeindeverband Gesundheitsnetz Sense (Pflegeheim Maggenberg), an welchem 
alle 15 Gemeinden angeschlossen sind, wegen der ungelösten Situation mit der Pensions-
kasse aktuell noch bestehen bleibt, erfolgen in den Gemeindeversammlungen zurzeit keine 
Entscheide über die Integration des Gemeindeverbandes Gesundheitsnetz Sense (Pflege-
heim Maggenberg) in die Senseera Gesundheit AG. 

Formelle Übertragungstransaktion inklusive Auflösungsbeschluss 

Die konkrete Übertragungstransaktion auf der Basis der revisionsgeprüften Jahresrechnun-
gen 2025 sowie der Auflösungsbeschluss des Gemeindeverbandes werden an folgenden 
Delegiertenversammlungen formell beschlossen:  

Delegiertenversammlung Gemeindeverband Bachmatte:  15. April 2026 
Delegiertenversammlung Gemeindeverband Aergera: 22. April 2026 
Delegiertenversammlung Gemeindeverband St. Martin:  22. April 2026 

Die Umsetzung erfolgt rückwirkend per 31. Dezember 2025/1. Januar 2026. Die Auflösung 
der Gemeindeverbände wird nach den Vermögensübertragungen vollzogen.  

Grundlagen für die Entscheidung durch die Gemeindeversammlung 

Zusätzlich zu den Entscheidungen der Delegiertenversammlungen werden die Übertra-
gungs- und Auflösungsentscheide durch die Gemeindeversammlungen bestätigt.  

Auf der Basis des Gesetzes über die Gemeinden (GG, SGF 140.1) sowie der Statuten der 
Gemeindeverbände ist ein Beschluss betreffend Übertragung des Pflegeheimes durch die 
Delegiertenversammlung des Gemeindeverbandes, unter Vorbehalt der Zustimmung der 
entsprechenden Verbandsgemeinden, zu treffen. Bei den Gemeinden sind die Gemeinde-
versammlungen dafür zuständig. Sie haben gemäss den Statuten der Gemeindeverbände 
die Kompetenz, deren Auflösung zu bestätigen und mit der Auflösung auch die Verwen-
dung der Vermögen der Verbände für einen gleichen oder ähnlichen Zweck - die Senseera 
Gesundheit AG hat den gleichen Zweck - zu bestätigen.  
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Anträge des Gemeinderates 

1. Bestätigung rückwirkende Übertragung aller Aktiven und Passiven sowie Rechte und Ver-
pflichtungen (Vermögensübertragung gemäss FusG) des Gemeindeverbandes Pflege-
heim Aergera per 1. Januar 2026 zu den Werten per 31. Dezember 2025 in die „Senseera 
Gesundheit AG“ 

2. Genehmigung, dass im Nachgang der Abwicklung der Vermögensübertragung die Auf-
lösung des Gemeindeverbandes Pflegeheim Aergera und dessen Löschung aus dem 
Handelsregister vollzogen wird 

3. Genehmigung der Auszahlung des kurzfristigen Fremdkapitals des Gemeindeverbandes 
Aergera (durch die Gemeinden übernommene Investitionsbeiträge aus den Vorjahren) 
durch die Senseera Gesundheit AG zu Gunsten der Gemeinden nach der zivilrechtlichen 
Bevölkerung per 31.12.2023 

 

 

Gemeindemitteilungen und Mitteilungen Dritter 

Legislatur 2026 - 2031:  

die gewählten Mitglieder des Gemeinderates 

Für die Legislatur 2026 - 2031 setzt sich der neue Gemeinderat wie folgt zusammen: 

 

 

  

stehend von links nach rechts: 
Thomas Zwald (neu), Patrick Noger (bisher), Wilhelm Krattinger (bisher) 
 

sitzend von links nach rechts: 
Hubert Feyer (bisher), Esther Schaller (bisher), Lukas Mülhauser (neu), André Kolly (bisher) 
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Meine Lehrzeit bei der Gemeinde Giffers 

Von Nicola Rumo, Lernender im 3. Lehrjahr als Kaufmann EFZ bei der Gemeinde Giffers 

In den letzten zwei Jahren habe ich meine Ausbildung zum Kauf-
mann EFZ bei der Gemeinde Giffers absolviert. Diese Zeit war für 
mich spannend, abwechslungsreich und sehr lehrreich. Ich konnte 
viele neue Erfahrungen sammeln und mich sowohl fachlich als 
auch persönlich weiterentwickeln. 

Während dieser Zeit lernte ich verschiedene Bereiche der Gemein-
deverwaltung kennen, insbesondere die Einwohnerkontrolle. Zu-
dem übernahm ich den Telefon- und Schalterdienst und hatte da-
bei direkten Kontakt mit den Einwohnerinnen und Einwohnern. 

Darüber hinaus gewann ich Einblicke in die Bau- und Finanzverwaltung. In der Bauverwal-
tung befasste ich mich unter anderem mit der Vorbereitung von Baubewilligungen, wäh-
rend ich in der Finanzverwaltung bei Buchungen in der Finanzbuchhaltung mitwirkte. 

Das theoretische Wissen für meinen Beruf erwarb ich an der kaufmännischen Berufsfach-
schule (KBS) in Freiburg. Zusätzlich besuchte ich die überbetrieblichen Kurse (ÜK), in de-
nen wir praktische Aufgaben aus dem Berufsalltag übten und noch näher kennenlernten. 

Rückblickend waren diese zwei Jahre sehr wertvoll. Bald beginnen die Abschlussprüfun-
gen, dann neigt sich meine Lehrzeit auch schon dem Ende zu und ich schlage einen neuen 
Weg in meiner Karriere ein. Besonders dankbar bin ich dem Team der Gemeindeverwal-
tung Giffers, das mich während meiner gesamten Ausbildung unterstützt, begleitet und mir 
stets mit Rat und Hilfe zur Seite gestanden ist. 

 

Friedhof Giffers-Tentlingen 

Entsorgung von Abfällen aus dem Friedhof 

Für die Entsorgung von Abfall aus dem Friedhof stand 
bislang am Kirchweg oberhalb der Kirche in Giffers 
eine Mulde zur Verfügung. Da diese Mulde durch wei-
tere Kreise ausserhalb des Friedhofes für Abfälle aller 
Art missbraucht wurde, hatte diese Mulde für die All-
gemeinheit unverhältnismässig hohe Kosten zur Folge. 

Ab Februar 2026 steht nun nebst der Mulde, welche ausschliesslich zur Aufnahme von rei-
nem Grüngut aus dem Friedhof dient, ein Container für den Restmüll aus dem Friedhof zur 
Verfügung. 

Es gilt zu beachten: Die Mulde und der Container dienen ausschliesslich dem Friedhof. Es 
wird allerdings empfohlen, den gemischten Abfall sortenrein im Werkhof zu entsorgen. 
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Reklamestandorte der Gemeinde Giffers: Nutzungsrichtlinien 

1. Ausgangslage  

Die Gemeinde Giffers verfügt über drei genehmigte Standorte zur Anbringung von tempo-
rärer Werbung. Regionale Vereine und Organisationen können diese Standorte nach vor-
gängigem Gesuch bei der Gemeindeverwaltung nutzen. 

2. Standorte 

 

 

3. Richtlinien 

3.1 Art der Werbung: 

Die Reklamestandorte sind für folgende Arten von Werbung vorgesehen: 

- temporäre Veranstaltungen und Anlässe in der Region 

- kommunale Publikationen 

- weitere Publikationen nach Rücksprache 

- Nicht erlaubt sind insbesondere rassistische, sexistische oder anstössige Inhalte sowie 
kommerzielle Werbung. 
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3.2 Bewilligung 

- Spätestens 14 Tage vor dem Aufstellen der Werbung ist bei der Gemeindeverwaltung 
ein Gesuch einzureichen. 

- Das Gesuch beinhaltet folgende Angaben: Gesuchsteller, verantwortliche Person, 
Dauer der Werbung, Art der Werbung, Foto/Bild der geplanten Werbung, genutzte 
Standorte. 

- Das Gesuchsformular kann auf der Website der Gemeinde Giffers (www.giffers.ch) her-
untergeladen werden.  

3.3 Dauer der Werbung  

- Die temporären Werbungen dürfen für maximal 2 Monate angebracht werden. 

- Bei Werbung für Veranstaltungen ist diese spätestens 5 Tage nach der Veranstaltung 
abzubauen. 

3.4 Grösse, Abstand und Konstruktion der Werbung 

- Von der Gemeinde werden lediglich die Standorte für die Werbung zur Verfügung ge-
stellt. Sämtliche Konstruktionen zur Befestigung der Werbung sind durch den Gesuch-
steller zu erstellen und zu entfernen. 

- Die maximale Fläche der Werbung beträgt 4m2. 

- Der minimale Abstand zum Strassenrand beträgt 2m. 

3.5 Kosten 

- Ortsansässigen Vereinen und Organisationen werden die Werbestandorte kostenlos zur 
Verfügung gestellt.  

- Externen Vereinen und Organisationen wird ein Betrag von CHF 50.00 pro Gesuch in 
Rechnung gestellt. 

3.6 Weitere Bestimmungen  

- Die angebrachten Werbungen dürfen die Sicht auf Verkehrstafeln nicht beeinträchtigen. 

- Die Verkehrsinfrastruktur (Strasse, Fuss- und Velowege) darf durch die Werbung nicht 
beeinträchtigt werden. 

- Nicht fristgerecht abgebaute Werbungen werden durch die Gemeinde entsorgt. Der 
Aufwand wird dem Gesuchsteller in Rechnung gestellt. 

 

  

http://www.giffers.ch/
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Baugesuche 

Im vorliegenden Mitteilungsblatt sind die Baugesuche für die Zeitspanne zwischen dem  
1. Oktober 2025 und dem 28. Februar 2026 publiziert. Die nächste Publikation wird die Bau-
gesuche ab dem 1. März 2026 umfassen. 

Der Gemeinderat hat folgende Baugesuche im vereinfachten Verfahren bewilligt: 

Gesuchsteller Bauvorhaben 

Köstinger Roman Aufstellen eines Saunafasses 
Grundstück Gbbl.-Nr. 715, Neustadt 20 

Daniel Holding AG PV-Anlage 
Grundstück Gbbl.-Nr. 241, Schwarzseestrasse 33 

Pagnoux Christophe Einbau Sektionaltor und Unterteilung Garage 
Grundstück Gbbl.-Nr. 509, Mattastrasse 43 

Gugler Caroline und David Neubau Speicherofen und Abgasanlage 
Grundstück Gbbl.-Nr. 896, Hübelistrasse 15 

Vonlanthen Marc Installation Holzofen und doppelwandige Kaminanlage 
Grundstück Gbbl.-Nr. 475, Schwarzseestrasse 111 

Rumo Charles  Sichtschutzwand 
Grundstück Gbbl.-Nr. 188, Obertswilstrasse 34 

 

Der Gemeinderat hat folgende Baugesuche im ordentlichen Verfahren bearbeitet und an 
die kantonalen Amtsstellen weitergeleitet: 

Gesuchsteller Bauvorhaben 

Olluri Adnan Neubau Einfamilienhaus 
Grundstück Gbbl.-Nr. 288, Grottenweg 36 

 

Folgende Meldeformulare für die Installation von Solaranlagen hat der Gemeinderat zur 
Kenntnis genommen: 

Gesuchsteller Bauvorhaben 

Piscozzi Giovanni PV-Anlage 
Grundstück Gbbl.-Nr. 349, Rossistrasse 68 

Candolo Mirjam und Claudia PV-Anlage 
Grundstück Gbbl.-Nr. 351, Rossistrasse 65 
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Öffnungszeiten und weitere Informationen 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung 

Montag, Mittwoch, Freitag 08.30 Uhr - 11.30 Uhr 

14.00 Uhr - 16.30 Uhr 

Dienstag, Donnerstag 08.30 Uhr - 11.30 Uhr 

nachmittags geschlossen 

Schalterschliessung vor Feiertagen 15.30 Uhr 

Auf Wunsch kann selbstverständlich auch gerne ein Termin ausserhalb der Öffnungszeiten ver-
einbart werden. 

 

Öffnungszeiten des Sammelhofes 

Dienstag, Donnerstag 13.30 Uhr - 15.00 Uhr 

Freitag 16.30 Uhr - 19.00 Uhr 

Samstag 09.30 Uhr - 12.00 Uhr 

13.30 Uhr - 15.00 Uhr 

Ausserhalb der Öffnungszeiten darf der Sammelhof nicht benutzt werden. Dies gilt auch bei ge-
öffnetem Tor. 

 

Kehrichtabfuhr 

jeweils mittwochs 

 

 

Abstimmungs- und Wahlkalender 2026 (eidgenössisch und kantonal) 

26. April 2026 14. Juni 2026 27. September 2026 29. November 2026 

 

 

WhatsApp-Newskanal der Gemeinde Giffers 
Ihr direkter Draht zur Gemeinde - schnell, einfach und kostenlos 
Abonnieren auch Sie den Kanal über den folgenden QR-Code und bleiben Sie stets auf dem 
Laufenden! 
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